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An die         Roßdorf, den 21.12.2025  
 
Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg 
 
Untere Verkehrsbehörde 
als Fachaufsichtsbehörde über die Kommunen des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
 
z.Hdn. Herrn Sachgebietsleiter Röhrig  
 
       
 
Fachaufsichtsbeschwerde  
 
gegen den Bürgermeister der Gemeinde Roßdorf  
als Verkehrsbehörde der Gemeinde Roßdorf  
 
betreffend die verkehrsbauliche Neugestaltung des Stetteritzring in Gundernhausen 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Röhrig, 
 
Bezug nehmend auf Ihre Funktion als Fachaufsichtsbehörde in Verkehrsangelegenheiten 
über die Landkreiskommunen erhebt die Fraktion in der Gemeindevertretung Roßdorf DIE 
IGEL Fachaufsichtsbeschwerde gegen die Verkehrsbehörde in Roßdorf, deren Aufgaben 
Bürgermeister Zimmermann wahrzunehmen hat. 
 
Die Beschwerde bezieht sich auf die verkehrsbauliche Neugestaltung des Stetteritzring in 
Gundernhausen.  
 
Der Stetteritzring wird derzeit saniert und im Zuge dessen verkehrsbaulich umgestaltet. Die 
Maßnahme befindet sich im 2. Bauabschnitt. Der 1. Bauabschnitt ist nahezu fertiggestellt. 
 
Unter den Anwohnern hat sich seit Sichtbarwerden und Nutzung der neuen Verkehrsführung 
vehemente Sorge ob der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer breitgemacht und zwar 
solchermaßen, dass man sich bereits an die Gemeindeverwaltung, den Bürgermeister, den 
Gemeindevorstand wie auch an die Gemeindevertretung gewandt hatte. Allerdings ohne 
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Erfolg. In Ansehung der unter den Anwohnern herrschenden Sorge hatte ich im Mai diesen 
Jahres einen Prüfantrag formuliert und der Gemeindevertretung vorgelegt. Zwei Fraktionen 
wurden ebenfalls mit Anträgen tätig. Doch die Gemeindevertretung erklärte sich mit 
Beschluss vom 16.05.2025 für unzuständig und verwies an den Gemeindevorstand. 
 
Seitdem ist nichts weiter passiert, insbesondere die neue Verkehrsführung ist unverändert 
geblieben. Der 2. Bauabschnitt ist ohne Rücksicht auf die erhobenen Bedenken fortgeführt 
worden, lediglich vereinzelt sind sog. Baumscheiben entfernt worden. 
 
Für die Einzelheiten der von den Anwohnern erhobenen Einwände bezüglich einer nicht 
weiter gegebenen Verkehrssicherheit beziehe ich mich auf meinen Antrag vom 16.05.2025, 
der als Anlage 1 diesem Schreiben beigefügt ist. Die maßgeblichen Aspekte in der 
beanstandeten Verkehrsführung sind textlich rot hervorgehoben. 
 
Desweiteren füge ich als Anlage 2 bei den Bericht des aus der Anwohnerschaft  
federführend tätig gewordenen Bürgers. Die mit dieser Beschwerde beanstandeten 
Gefährdungsaspekte sind wieder textlich rot hervorgehoben. 
 
Ich bitte - freibleibend von Kosten - um fachaufsichtsrechtliche Überprüfung der mit der 
Sanierung/ Umgestaltung des Stetteritzrings geschaffenen Verkehrslage aus 
verkehrssicherheits- und verkehrsordnungsrechtlichen Aspekten. 
 
 
Vielen Dank 
 

 
Dolores Koop 
Fraktionsvorsitzende DIE IGEL 
 
 
Anlage 1 
Antrag zur Gemeindevertretung vom 16.05.2025 
 
Anlage 2  
Bericht des federführenden Anwohners 
 
 


